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Rahmenrichtlinie 
des Ministeriums der Finanzen zur Umsetzung 
des Kommunalen Infrastrukturprogrammes 

2016 - 2019 
(KIP-Richtlinie) 

Vom 15. Dezember 2015

1 Vorbemerkung

Mit dem Haushaltsgesetz 2015/2016 vom 23. Juni 2015 
(GVBl. I Nr. 15) wurde im Einzelplan 20 das Kapitel 20 080 
„Kommunales Infrastrukturprogramm“ (www.mdf.brandenburg.
de/cms/detail.php/bb1.c.391734.de) eingerichtet. Die dort ver-
anschlagten Mittel sind vorgesehen, um auf kommunaler Ebene 
Investitionen in die Infrastruktur zu fördern. Hierzu haben der 
Bund und das Land Brandenburg voneinander getrennte För-
derprogramme bereitgestellt.

-
cher Kommunen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetzes - KInvFG - vom 24. Juni 2015 (BGBl. I S. 974, 
975). Auf Grundlage der zum Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetz ergangenen Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem Bund und den Ländern vom 20. August 2015 (ABl. S. 834) 
wurde die „Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Lan-

und Gemeindeverbände im Rahmen des Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetzes (KInvFG-Richtlinie)“ vom 7. Oktober 
2015 (ABl. S. 1147) erlassen. Somit können bis zum Jahr 2019 
Bundesmittel im Umfang von rund 107,9 Millionen Euro durch 
das Land für Vorhaben nach dem Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetz bewilligt werden.

-
tionsförderprogramm im Umfang von bis zu 130 Millionen 
Euro zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur. Mit diesem 
bis zum Jahr 2019 befristeten Kommunalen Infrastrukturpro-
gramm des Landes sollen die Infrastrukturbereiche Bildung 
(Titelgruppe - TGr. 60), Verkehr (TGr. 70), Feuerwehr (TGr. 80) 
sowie Freizeit und Sport (TGr. 90) gefördert werden. Die Lan-
desmittel werden um kommunale Eigenanteile beziehungswei-
se Eigenanteile der Sportvereine - abhängig von der jeweiligen 
Programmgestaltung - ergänzt.

2 Programmumsetzung

Diese Rahmenrichtlinie des Ministeriums der Finanzen zur Um- 
setzung des Kommunalen Infrastrukturprogrammes 2016 - 2019 
(KIP-Richtlinie) bündelt die Regelungen für die vier genannten 
Bereiche der kommunalen Infrastruktur in einer Vorschrift. Da-
mit wird die Umsetzung des Kommunalen Infrastrukturpro-
grammes des Landes erleichtert und die zu beachtenden vier 
Einzelrichtlinien werden transparent und anwendungsfreund-
lich an einer Stelle konzentriert bekannt gemacht. Die in den 

vier Anlagen abgebildeten Förderrichtlinien wurden von den 
fachlich zuständigen Ressorts Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (TGr. 60, 90), Ministerium des Innern und für Kom-
munales (TGr. 80) sowie Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung (TGr. 70) erarbeitet. 

Für den Bereich der Verkehrsinfrastruktur wird auf die beste-
hende Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landes-
planung zur Förderung von Investitionen für den Öffentlichen 
Personennahverkehr im Land Brandenburg (RiLi ÖPNV-Invest) 
vom 25. Juli 2007 in der Fassung des dritten Änderungserlasses 
vom 20. Juni 2014 zurückgegriffen. Diese ist als Anlage 2 voll-
ständig abgedruckt und nur hinsichtlich des Geltungszeitraums 
auf den unter Nummer 6 aufgeführten Zeitraum angepasst. 
Ausdrücklich hingewiesen wird darauf, dass die Kumulation 
mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm 2016 - 2018 (ZIP)  
- Barrierefreiheit kleiner Schienenverkehrsstationen - des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zulässig 
ist.

Die gesamte Rahmenrichtlinie wurde einvernehmlich mit dem 
Finanzministerium abgestimmt.

3 Ziel der Zuwendungsgewährung

Ziel der Zuwendungsgewährung ist die Stärkung der kommu-
nalen Infrastruktur im Land Brandenburg in den vier Bereichen 
Bildung, Verkehr, Feuerwehr sowie Freizeit und Sport.

4 Anzuwendende Anlagen

Die dieser Rahmenrichtlinie beigefügten, nachfolgend aufge-
führten vier Anlagen, die Bestandteil dieser Rahmenrichtlinie 
sind,  konkretisieren die zuwendungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für den jeweiligen Förderbereich.

Anlage 1 zur KIP-Richtlinie
Richtlinie zur Förderung von notwendigen Bau- und Aus-
stattungsinvestitionen für besondere bildungspolitische 
Schwerpunktmaßnahmen an Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft

Anlage 2 zur KIP-Richtlinie
Richtlinie zur Förderung von Investitionen für den Öffent-
lichen Personennahverkehr

Anlage 3 zur KIP-Richtlinie
Richtlinie zur Förderung des Aufbaus und des Erhalts der 
Feuerwehrinfrastruktur sowie der Erhöhung der Leistungs-
fähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren (außer-
halb LEADER)

Anlage 4 zur KIP-Richtlinie
Richtlinie zur Förderung von vereinseigenen und gepachte-
ten Sportstätten im Rahmen des Sportinfrastrukturpro-
gramms (außerhalb LEADER)

BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN
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5 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwen-
dung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung 
sowie die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zu-
wendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in den 
Anlagen 1 bis 4 zur KIP-Richtlinie Abweichungen zugelassen 
worden sind. Die Vorschriften sind in der Landesrechtsdaten-
bank BRAVORS für alle Bürgerinnen und Bürger online zu-
gänglich unter:  

www.bravors.brandenburg.de/de/verwaltungsvorschriften- 
221391

6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Rahmenrichtlinie tritt am 1. Januar 2016 in Kraft und am 
31. Dezember 2019 außer Kraft. 

Anlage 1 zur KIP-Richtlinie des Ministeriums der Finanzen 
vom 15. Dezember 2015

Richtlinie zur Förderung 
von notwendigen Bau- und Ausstattungsinvestitionen 

für besondere bildungspolitische Schwerpunktmaßnahmen 
an Schulen in öffentlicher Trägerschaft

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

 Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage des 
Haushaltsgesetzes 2015/2016 nach Maßgabe der KIP-
Richtlinie des Ministeriums der Finanzen in Verbin-
dung mit dieser Anlage der genannten Richtlinie und 
nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen zur För-
derung von notwendigen Bau- und Ausstattungsinvesti-
tionen für besondere bildungspolitische Schwerpunkt-
maßnahmen an Schulen in öffentlicher Trägerschaft.

 Die Zuwendungen des Landes werden in Form von Zu-
weisungen gewährt.

 Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheiden das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) 

 
gemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

 Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen für den ge-
samten Zeitraum der Laufzeit für Maßnahmen zur Förde-
rung des gemeinsamen Unterrichts gemäß § 29 Absatz 2 
des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) ver-
ausgabt werden (siehe Nummer 2.1) und bis zu 30 Pro-
zent der zur Verfügung stehenden Mittel sollen für die 
Förderung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Zusammenfassung von einer Grund- mit einer Gesamt-
schule oder Oberschule gemäß § 16 Absatz 3 BbgSchulG 
eingesetzt werden (siehe Nummer 2.2). 

 Förderfähig sind investive Maßnahmen

2.1 zur Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts gemäß 
§ 29 Absatz 2 BbgSchulG, insbesondere

- die Herstellung von Barrierefreiheit gemäß 
DIN 18040-1 sowie DIN 18040-3 und darüber hi- 
nausgehende Maßnahmen zur Herstellung von Bar-
rierefreiheit,

- Ausbau- und Umbaumaßnahmen im Innen- und 
Außenbereich der Schule,

- die Schaffung von Räumlichkeiten zur Betreuung 
und Versorgung und für unterrichtliche und außer-
unterrichtliche, therapeutische, medizinische und 

- Ausstattungsinvestitionen zur Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf;

2.2 im Zusammenhang mit der Zusammenfassung einer 
Grund- mit einer Gesamt- oder Oberschule gemäß § 16 
Absatz 3 BbgSchulG, auch in Verbindung mit der Füh-
rung des Grundschulteils an mehreren Standorten ge-
mäß § 19 Absatz 2 BbgSchulG, für erforderliche Aus-
bau-, Umbau-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Moder- 
nisierungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich der 
Schule.

3 Zuwendungsempfänger

 Antragsberechtigt sind Schulträger gemäß § 100 Ab-
satz 1 bis 3 BbgSchulG.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Zuwendungsfähig sind ausschließlich Maßnahmen an 
Standorten, die in den gemäß § 102 Absatz 5 BbgSchulG 
genehmigten Schulentwicklungsplänen langfristig als 
gesichert ausgewiesen sind.

 Bei Schulen mit mehreren Grundschulstandorten ist le-
diglich eine Förderung am Hauptstandort möglich.

 Bauliche Maßnahmen können nur gefördert werden, 
wenn sie bauplanungs- und bauordnungsrechtlich ge-
nehmigungsfähig sind.

4.2 Maßnahmen gemäß Nummer 2.2 sind zuwendungs- 
fähig, sofern die entsprechenden Beschlüsse zur Zu-
sammenfassung einer Grund- mit einer Gesamt- oder 
Oberschule gemäß § 16 Absatz 3 BbgSchulG nachge-
wiesen werden können.

4.3 Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn eine weitere 
Förderung aus Mitteln der Strukturfonds der Europä- 
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ischen Union in der Förderperiode 2014 - 2020 - Europä-
ischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) SZ 16, 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) -, oder eine 
Förderung aus anderen Förderprogrammen der Europä-
ischen Union oder aus anderen öffentlichen Mitteln für 
den genannten Zuwendungszweck erfolgt.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.3 Form der Zuwendung: Zuweisung

5.4 Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Zuwendungsfähig sind Investitionen in die unter Num-
mern 2.1 und 2.2 dargestellten Maßnahmen.

5.4.2 Die Höhe der Zuwendung in Form einer Zuweisung be-
trägt grundsätzlich 60 Prozent zu den zuwendungsfähi-
gen Gesamtausgaben. Als zuwendungsfähige Gesamt-
ausgaben gelten alle zur Durchführung der geförderten 
Maßnahme notwendigen und angemessenen Ausgaben, 
die im Rahmen der schul- und baufachlichen Prüfung 
ermittelt und durch das MBJS sowie die Bewilligungs-
behörde anerkannt worden sind. Der Zuwendungsemp-
fänger hat einen Eigenanteil von mindestens 40 Prozent 
der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben bereitzustel-
len.

5.4.3 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ergeben sich, 
soweit keine Kostenrichtwerte festgelegt worden sind, 
aus den in den Planungsunterlagen tatsächlich nachge-
wiesenen und baufachlich anerkannten Ausgaben für die 
einzelnen förderfähigen Kostengruppen. Als Bemes-
sungsgrundlage für die Ermittlung der zuwendungsfähi-
gen Gesamtausgaben bei Hochbaumaßnahmen sind die 
Kostengruppen der DIN 276 zugrunde zu legen. 

5.4.4 Leistungen Dritter werden auf die Höhe der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben angerechnet.

5.4.5 Zuwendungen in Form von Zuweisungen im Bildungs-
bereich sollen eine Bagatellhöhe von 50 000 Euro nicht 
unterschreiten.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

 Bei Baumaßnahmen sind die VV Nr. 6 zu § 44 LHO zu 
beachten.

6.1 Im Zuwendungsbescheid ist die Dauer der Zweckbin-
dung wie folgt festzusetzen:

 Alle mit Hilfe der Zuwendung beschafften oder herge-
stellten unbeweglichen Gegenstände sind zehn Jahre, 
alle beweglichen Gegenstände über 400 Euro sind fünf 
Jahre und alle beweglichen Gegenstände bis 400 Euro 
sind zwei Jahre für den Zuwendungszweck gebunden. 

Die Verwendung der Gegenstände innerhalb der vorge-
nannten Zeiträume für andere Zwecke bedarf der vor-
herigen Zustimmung der Bewilligungsbehörde. Nach 
Ablauf der Fristen kann über die Gegenstände frei ver-
fügt werden.

6.2 Ist der Zuwendungsempfänger nicht Grundstückseigen- 
tümer oder Erbbauberechtigter mit einem Erbbaurecht 
für mindestens die Dauer der Zweckbindung an dem 
vorgesehenen Baugrundstück, so kann die Bewilli-
gungsbehörde die Gewährung der Zuwendung vom Be-
stehen eines über die Dauer der Zweckbindung sich er-
streckenden Pacht-, Miet- oder sonstigen Nutzungsver- 
trages mit dem Grundstückseigentümer oder Erbbaube-
rechtigten abhängig machen.

7 Verfahren

7.1 Antragsverfahren

7.1.1 Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind laufend 
ohne Fristen in zweifacher Ausfertigung an das MBJS 
zu richten. Anträge, die sich auf eine Förderung gemäß 
Nummer 2.2 beziehen, müssen spätestens bis zum 
31. März 2018 beim MBJS eingegangen sein, um be-
rücksichtigt werden zu können. Dem Antrag sind je 
nach Fördergegenstand die unter Nummer 4 dieser An-
lage zur Richtlinie genannten notwendigen Nachweise 
über kommunale Beschlüsse, Schulprogramme, eine 
zusammenfassende Antragsbegründung, die Ergebnis-
se der baufachlichen Prüfung (vgl. Nummer 7.1.2), die 

-
wie die vom MBJS zur Verfügung gestellten, ausgefüll-
ten Antragsformulare beizufügen.

7.1.2 Die baufachliche Prüfung der Bauplanungsunterlagen 
erfolgt grundsätzlich durch die zuständigen bautechni-
schen Dienststellen der Gemeinden (GV). Übersteigt 
die beantragte Zuwendung den Betrag von 500 000 Euro, 
veranlasst das MBJS die baufachliche Prüfung durch 
den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegen-
schaften und Bauen.  

 Für den Fall, dass eine bautechnische Dienststelle in 
Gemeinden nicht vorhanden ist beziehungsweise die 
baufachliche Prüfung aus Kapazitätsgründen innerhalb 
des geforderten Zeitrahmens nicht geleistet werden 
kann, veranlasst das MBJS auf Antrag des Zuwen-
dungsempfängers die baufachliche Prüfung durch den 
Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften 
und Bauen.

7.1.3 Der Antragsteller hat im Antragsverfahren eine die 
Maßnahme und ihre Finanzierung berücksichtigende 
rechtskräftige Haushaltssatzung nachzuweisen.

7.1.4 Die Maßnahme darf erst nach Vorlage des Bewilli-
gungsbescheides begonnen werden. Ausnahmen bedür-
fen der vorherigen Zustimmung durch das MBJS. 

7.1.5 Die fachliche Beurteilung der Anträge und Auswahl der 
Zuwendungsempfänger erfolgt durch das MBJS. Die 
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Prüfung der Anträge erfolgt insbesondere anhand fol-
gender Kriterien:

- Nachgewiesene Standortsicherheit 

- Die Beurteilung der Anträge gemäß Nummer 2.1 
erfolgt anhand des Schulprogramms mit besonde-
rem Augenmerk auf die Konzeption des gemeinsa-
men Unterrichts und die Begründung der Nachhal-
tigkeit der zu tätigenden Investitionen.

- Die Beurteilung der Anträge gemäß Nummer 2.2 
erfolgt insbesondere im Hinblick auf die Steuerung 
des Prozesses der Zusammenfassung von Schulen, 
die begründete zukünftige Versorgungsfunktion des 
Standorts als auch die im Schulprogramm darzu-
stellende Gestaltung der Übergänge zwischen den 
Schulstufen, des kollegialen Austausches und der 
systematischen Schulprogrammarbeit.

an Standorten mit genehmigten Ganztagsangeboten 
gemäß § 18 BbgSchulG.

7.2 Bewilligungsverfahren

 Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist 
im Bewilligungsverfahren die Bewilligungsbehörde 
und auf Grundlage eines entsprechenden Vertrages Ge-
schäftsbesorger. Sie entscheidet über die Bewilligung 
der Anträge auf Grundlage der Antragsbeurteilung 
durch das MBJS. Die Entscheidungen der Bewilli-
gungsbehörde ergehen auf der Grundlage des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg. 
Liegen die Zuwendungsvoraussetzungen nicht vor oder 
stehen Haushaltsmittel nicht in ausreichendem Umfang 
zur Verfügung, erteilt die Bewilligungsbehörde einen 
ablehnenden Bescheid.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Der Mittelabruf richtet sich nach den Nummern 1.4.3 
und 1.4.4 der Anlage (ANBest-G) zu VVG Nr. 5.1 zu 
§ 44 LHO. Die Mittelabrufe sind mit den entsprechen-
den Nachweisen der Investitionsbank des Landes Bran-
denburg zu übergeben.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

 Die Verwendung der Zuwendung ist gemäß den Rege-
lungen in Nummer 7 der Anlage (ANBest-G) zu VVG 
Nr. 5.1 zu § 44 LHO nachzuweisen. Innerhalb von 
sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, 
spätestens jedoch nach Ablauf des sechsten auf den Be-
willigungszeitraum folgenden Monats, ist der Bewilli-
gungsbehörde die Verwendung der Zuwendung für jede 
Maßnahme gesondert nachzuweisen (Verwendungs-
nachweis). Der Verwendungsnachweis besteht je Vor-
haben aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßi-
gen Nachweis.

 Jeder Zuwendungsempfänger hat zu bescheinigen, dass 
die gewährten Zuwendungen zweckentsprechend, wirt-
schaftlich und sparsam verwendet wurden. Für die Be-
willigung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwen-
dung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde- 
rung der gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu 
§ 44 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Ab-
weichungen zugelassen worden sind.

Anlage 2 zur KIP-Richtlinie des Ministeriums der Finanzen 
vom 15. Dezember 2015

Richtlinie 
zur Förderung von Investitionen 

für den Öffentlichen Personennahverkehr

Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 
zur Förderung von Investitionen für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr im Land Brandenburg (RiLi ÖPNV-Invest) 

Konsolidierte Fassung der Richtlinie vom 25. Juli 2007 unter 
Berücksichtigung des Änderungserlasses des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft vom 22. Januar 2010 (Inkraft-
treten mit Wirkung vom 1. Januar 2010), des zweiten Ände-
rungserlasses vom 8. Juni 2012 (Inkrafttreten mit Wirkung vom 
31. Dezember 2011) und des dritten Änderungserlasses vom 
20. Juni 2014 (Inkrafttreten mit Wirkung vom 1. Januar 2014) 

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie auf 
der Grundlage der jeweils geltenden Fassung 

- des Gesetzes über den öffentlichen Personennah-
verkehr im Land Brandenburg (ÖPNVG),

- der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der dazu erlassenen Verwaltungsvor-
schriften (VV/VVG) 

 Zuwendungen für Investitionen in den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) des Landes Brandenburg. 
Dieser umfasst den Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV), der auf Grundlage des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes (AEG), und den übrigen Öffentlichen Personen-
nahverkehr (üÖPNV), der auf Grundlage des Personen-
beförderungsgesetzes (PBefG) durchgeführt wird. 

 Bei gemeinsam durchzuführenden Maßnahmen sind 
die Bereiche dem üÖPNV zuzurechnen, die auch ohne 
SPNV eine eigene funktionelle und wichtige Verkehrs-
bedeutung im Sinn dieser Richtlinie haben oder den in 
Anlage 1 genannten Fördertatbeständen funktionell zu-
gerechnet werden können.
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1.2 Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuwendungen 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet 

der verfügbaren Haushaltsmittel. 

1.3 Über Ausnahmen von dieser Richtlinie entscheidet im 
Einzelfall das für Verkehr zuständige Ministerium. 
Ausnahmeentscheidungen, die über den Einzelfall hi- 
naus von Bedeutung sind, ergehen im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen. 

2 Gegenstand der Förderung 

 Zuwendungen können für Investitionsvorhaben des 
ÖPNV gewährt werden. Das sind im Einzelnen folgen-
de Maßnahmen: 

2.1 ÖPNV-Infrastrukturinvestitionen, insbesondere

a) Bau-, Ausbau-, Grunderneuerungsinvestitionen von 
Verkehrswegen der Eisenbahnen sowie alle be-
triebsnotwendigen Anlagen;

b) Bau-, Ausbau-, Grunderneuerungsinvestitionen von 
Zugangs- und Verknüpfungsstellen des ÖPNV so-
wie alle betriebsnotwendigen Anlagen.

 Nicht gefördert werden Ersatzinvestitionen als selbst-
ständige Vorhaben und die Unterhaltung von Anlagen.

2.2 Planungsleistungen

a) zur Vorbereitung von Investitionsentscheidungen 
sowie

b) für die unmittelbare Durchführung von Maßnah-
men nach Nummer 2.1.

3 Zuwendungsempfänger 

 Zuwendungsempfänger können sein: 

- kommunale Aufgabenträger,
- Gemeinden,
- Eisenbahninfrastrukturunternehmen sowie 
- Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs. 

 Die Zuwendungsempfänger können gemeinsam Maß-
nahmen beantragen.

 Voraussetzungen dafür sind, dass der funktionelle und 

Zuwendungsempfängers abgrenzbar und für sich zu-
wendungsfähig ist, einer von ihnen die Koordinierung 
und Leitung des Vorhabens für alle übernimmt, hierfür 
eine Vereinbarung zwischen den Zuwendungsempfän-
gern existiert und die Bewilligungsbehörde dieser Ver-
einbarung zugestimmt hat. 

4 Zuwendungsvoraussetzungen 

 Voraussetzungen einer Zuwendung sind, dass 

4.1 die Maßnahme nach Art und Umfang zur Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse erforderlich ist; 

4.2 die Maßnahme

- den verkehrspolitischen Zielen und Grundsätzen des 
ÖPNVG,

- den Landesentwicklungsplänen,
- dem Integrierten Verkehrskonzept (IVK),
- dem Landesnahverkehrsplan oder einem gleich-

wertigen Plan entspricht,
- zur Stabilisierung des zentralörtlichen Systems der 

Landesplanung beiträgt,
- die Belange des Umwelt-, Natur- und Denkmal-

schutzes beachtet und andere Zuwendungsgeber 
berücksichtigt und

- die Aussagen der Integrierten Stadtentwicklungs-
konzepte berücksichtigt;

4.3 die Maßnahme bau- und verkehrstechnisch einwandfrei 
und unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit geplant ist; 

- bei Maßnahmen nach Nummer 2.1 Buchstabe a ist 
eine angemessene wirtschaftliche Bewertung ge-
mäß Anlage zu Nummer 2.5 VV zu § 7 LHO in 
Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber durchzu-
führen; 

- bei Verknüpfungsmaßnahmen nach Nummer 2.1 
Buchstabe b ist die Zweckmäßigkeit der gewählten 
Lösung durch den Fachausschuss „Verkehr (Ver-
knüpfungs- und Umsteigeanlagen)“ zu prüfen und 
zu bestätigen; 

Menschen mit Behinderungen, Familien mit Kindern, 
Jugendlichen und Senioren bei der Planung und Gestal-
tung der ÖPNV-Infrastruktur sowie die Anforderungen 
an die Barrierefreiheit und der Konzeption für alle Ver-
wendungsarten („Design for all“) berücksichtigt wer-
den. 

 Bei der Vorhabenplanung sind die zuständigen Behin-
dertenbeauftragten oder Behindertenbeiräte anzuhören. 
Verfügt eine Gebietskörperschaft nicht über Behinder-
tenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, sind stattdes-
sen die entsprechenden Verbände im Sinne des § 5 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes anzuhören. Die An- 
hörung hat auch bei wesentlichen Veränderungen der der 
Maßnahme zugrunde liegenden Planung zu erfolgen. 

4.5 der Zuwendungsempfänger unter Vorlage eines Finan-
zierungsplans erklärt, dass die Finanzierung seines Ei-

-
zielle Leistungen Dritter (ohne öffentliche Förderung) 
nachweislich in der erforderlichen Höhe gesichert sind, 
und bereit ist, auftretende Folgekosten mindestens für 
den Zeitraum der Zweckbindung zu tragen; dieses gilt 
für das Gesamtvorhaben oder für Bauabschnitte mit ei-
gener Verkehrsbedeutung. 

4.6 der Zuwendungsempfänger erklärt, dass die Möglich-
keit der diskriminierungsfreien Nutzung der Anlagen 
gegeben sein wird; dies gilt auch für Maßnahmen nach 
Nummer 2.2, wenn es sich um Planungsleistungen für 
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die unmittelbare Realisierung der Maßnahmen han-
delt; 

4.7 die Maßnahme Bestandteil des bestätigten ÖPNV-Jah-
resprogramms gemäß Nummer 7.1.3 ist, eine Planungs-
leistung kann als gesonderte Maßnahme nur gefördert 
werden, wenn diese im Jahresprogramm für den ÖPNV 
als gesonderte Maßnahme aufgeführt ist; 

4.8 für Maßnahmen des SPNV die zuwendungsfähigen Aus- 
gaben von 50 Tausend Euro und für Maßnahmen des 
üÖPNV von 200 Tausend Euro nicht unterschritten 
werden. 

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.3 Form der Zuwendung

a) Zuschuss beziehungsweise Zuweisung für Investi-
tionen nach Nummer 2.1 und Planungsleistungen 
nach Nummer 2.2 

b) bedingt rückzahlbare Zuwendung für Planungsleis-
tungen nach Nummer 2.2 Buchstabe b 

c) bei den SPNV betreffende Planungsleistungen nach 
Nummer 2.2 Buchstabe b und Investitionen nach 
Nummer 2.1 auch als zweckgebundenes zinsloses 
Darlehen 

5.4 Bemessungsgrundlage 

5.4.1 Zuwendungsfähige Ausgaben 

5.4.1.1 Zu den zuwendungsfähigen Ausgaben für Maßnahmen 
nach den Nummern 2.1 und 2.2 gehören insbesondere 
die in Anlage 1 aufgeführten Ausgaben. 

5.4.1.2 Bei Planungsleistungen für Investitionsentscheidungen 
gemäß Nummer 2.2 Buchstabe a ist die Verordnung 
über die Honorare für Leistungen der Architekten und 
der Ingenieure (HOAI) - in der jeweils gültigen Fas-
sung - anzuwenden. Zuwendungsrelevant sind grund-
sätzlich nur die Honorarausgaben zum Mindestsatz der 
Honorartabelle in der für die Planungsaufgaben ange-
messenen Honorarzone. Die Abweichung vom Min-
destsatz ist mit der Antragstellung zu begründen und 
bedarf der Anerkennung durch die Bewilligungsbehör-
de beziehungsweise der baufachlichen Prüfstelle bei 
Maßnahmen nach Nummer 7.3.3. 

5.4.1.3 Bei Einnahmen schaffenden Projekten im Sinne des Ar-
tikels 55 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
„Einnahmen schaffende Projekte“ müssen die Netto-
einnahmen bei der Bestimmung der Höhe der zuschuss-
fähigen Ausgaben berücksichtigt werden. 

5.4.1.4 Bei Maßnahmen nach Nummer 2.1 ist der Restbuch-
wert oder Erlös der Altanlage, wenn dieser höher als der 
Restbuchwert ist, von den zuwendungsfähigen Ausga-
ben abzusetzen und gesondert auszuweisen. 

5.4.1.5 Bei nicht nur den ÖPNV betreffenden Maßnahmen sind 
nur die dem ÖPNV dienenden Ausgabenbestandteile 
förderfähig.

 Vorteile, die dem Träger der Maßnahme neben der Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse entstehen, sind an-
gemessen auszugleichen.

5.4.2 Höhe der Zuwendung 

5.4.2.1 Für Maßnahmen nach Nummer 2.1 kann die Höhe der 
Zuwendungen des Landes in Eisenbahninfrastruktur 
bis zu 90 vom Hundert, für alle anderen Maßnahmen 
75 vom Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben be-
tragen. 

 Vorhaben der Eisenbahninfrastruktur dürfen auch un-
tergeordnete Maßnahmen des üÖPNV enthalten, wenn 
deren Fördervolumen nicht überwiegt. 

5.4.2.2 Die Höhe der Zuwendungen für Planungsleistungen 
nach Nummer 2.2 Buchstabe a kann bis zu 50 vom 
Hundert der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. 

 Zuwendungen für Leistungen nach Nummer 2.2 Buch-
stabe b werden als Pauschale gewährt (Planungskosten-
pauschale). Sie beträgt bis zu 13 vom Hundert der zu-
wendungsfähigen Bauausgaben. In besonderen nach- 
gewiesenen Ausnahmen bis zu 18 vom Hundert für 
Maßnahmen der Eisenbahninfrastruktur. Über die Höhe 
der Förderung entscheidet das für Verkehr zuständige 
Ministerium im Rahmen der Programmbestätigung.

 Sofern die Planung der Maßnahme auf Grundlage einer 
nach Nummer 2.2 Buchstabe a geförderten Planungs-
leistung zur Investitionsentscheidung erfolgt, wird die 
Planungskostenpauschale um die bereits ausgezahlten 
Zuwendungen reduziert. 

5.4.3 Eigenmittel 

-
ziellen Mittel dar, die der Zuwendungsempfänger aus 
eigenem Vermögen bereitstellt oder die ihm der Bund 
oder der Aufgabenträger und/oder ein Dritter aufgrund 
seiner ihm zugeordneten Aufgabe in Bezug auf Investi-
tionen in die Schienenwege der Eisenbahnen bereitzu-
stellen hat oder aus anderen Gründen (zum Beispiel § 3 

Bahn Gründungsgesetz, Bundesschienenwegeausbau-
gesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahver-
kehr im Land Brandenburg) beziehungsweise aus Inte-
resse Dritter bereitstellt. 

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Die Vergabe von Bau- und anderen Leistungen hat nach 
Maßgabe des öffentlichen Vergaberechts (zum Beispiel 
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Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen [VOB], 
Verdingungsordnung für Leistungen [VOL], Verdin-

erfolgen. Für europaweite Ausschreibungen sind die 
jeweils geltenden Schwellenwerte zu beachten. 

6.2 Der Zuwendungsempfänger hat Nachweise über die Er-
gebnisse der Ausschreibung, Vergabevermerke und 
Vergabeentscheidungen der Bewilligungsbehörde un-
verzüglich nach abgeschlossener Submission vorzule-
gen. Die Vorlage ist Voraussetzung der Auszahlung der 
Zuwendung. 

 Besondere Anwendungsbestimmungen/-beschränkun-
gen der zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen 
sind im Rahmen der Maßnahmenprüfung und -beschei-
dung durch die Bewilligungsbehörde zu berücksichti-
gen. 

6.3 Bei Zuwendungen für Infrastrukturinvestitionen ist 
durch den Antragsteller zu erklären, dass die investive 
Förderung des Landes bei der Berechnung der Nut-
zungsentgelte für die geförderte Infrastruktur zur Er-
bringung von ÖPNV-Leistungen nicht in Ansatz ge-

auch für auf die investive Förderung entfallende Kapi-
talkosten. 

 Dies gilt auch für Planungsleistungen nach Nummer 2.2 
Buchstabe b. 

6.4 Jede geförderte Investition nach Nummer 2.1 ist min-
destens während der Zweckbindungsdauer entspre-
chend dem im Zuwendungsbescheid bestimmten Zu-
wendungszweck einzusetzen. Die Zweckbindungsfrist 
gilt ab dem Zeitpunkt (Monat) der frühestmöglichen 
Nutzungsfähigkeit der Maßnahme. 

 Eine Übersicht der Zweckbindungsfristen ist in Anla-
ge 1 enthalten. Bei Planungsleistungen gemäß Num-
mer 2.2 Buchstabe a ist vom Zuwendungsempfänger 
unabhängig vom Ergebnis innerhalb von zwei Jahren 
nach Präsentation der Entscheidungsvorlage eine Ent-
scheidung zur Umsetzung der Maßnahme zu treffen. 
Hierbei ist die Bewilligungsbehörde zu beteiligen. Bei 
Planungsleistungen nach Nummer 2.2 Buchstabe b ist 
innerhalb von zwei Jahren mit dem Bau zu beginnen. 

6.5 Die kommerzielle Nutzung von Serviceanlagen ist 
nicht förderschädlich, soweit sie nicht gewinnorientiert 
ausgerichtet ist und den ÖPNV-Nutzer nicht unverhält-
nismäßig belastet. 

6.6 Die planungsrechtliche Zustimmung muss vor dem 
Baubeginn vorliegen.

6.7 Die Maßnahmen sind an den Erfordernissen des demo-

wirtschaftliche Tragfähigkeit sicherzustellen und Fehl-
investitionen zu vermeiden. 

6.8 Bei Fördermaßnahmen mit Straßenverkehr ist die Ver-
kehrssicherheit zu auditieren. 

7 Verfahren 

7.1 Förderprogramm 

7.1.1 Vorhaben, die gefördert werden sollen, sind in ein Pro-
gramm aufzunehmen: 

a) für einen Zeitraum von fünf Jahren (mittelfristiges 
ÖPNV-Programm) auf der Grundlage vorliegender 
Anmeldungen; 

b) für das folgende Haushaltsjahr (Jahresprogramm 
für den ÖPNV) auf der Grundlage des mittelfristi-
gen ÖPNV-Programms und der geprüften Anträge 
nach Nummer 7.3. 

 Die Erarbeitung der Entwürfe der Programme sowie 
deren Anpassung und Fortführung obliegt dem Landes-
amt für Bauen und Verkehr (LBV). 

 Die Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH ist zu 
beteiligen. 

 Über die endgültige Einordnung von Maßnahmen in 
die Programme entscheidet das für Verkehr zuständige 
Ministerium. 

7.1.2 Mittelfristiges ÖPNV-Programm 

 In den Entwurf des mittelfristigen ÖPNV-Programms 
werden die positiv geprüften Anmeldungen aufgenom-
men. 

 Der Entwurf für das mittelfristige Programm ist jähr-
lich zum 30. April für die darauffolgenden Jahre durch 
das LBV dem für Verkehr zuständigen Ministerium 
vorzulegen. Das Ministerium bestätigt das mittelfristi-
ge Programm bis zum 31. Juli des jeweiligen Jahres. 

7.1.3 Jahresprogramm für den ÖPNV 

 In den Entwurf des Jahresprogramms werden die för-
derfähigen Maßnahmen nach ihrer Dringlichkeit und 
entsprechend dem vorgegebenen Finanzrahmen aufge-
nommen. 

 Maßnahmen in und zu den Zentralen Orten erhalten eine 
höhere Priorität hinsichtlich der Aufnahme in das För-
derprogramm. Dasselbe gilt für Regionale Wachs-
tumskerne, wenn die Relevanz der Maßnahme für die 
wirtschaftliche und/oder wissenschaftliche Entwicklung 
des Regionalen Wachstumskerns nachgewiesen wird. 

 Vorhaben, die nicht Bestandteil des bestätigten mittel-
fristigen Programms sind, bedürfen zur Aufnahme in 
das Jahresprogramm der gesonderten Zustimmung 
durch das für Verkehr zuständige Ministerium. 
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 Der Entwurf des Jahresprogramms für das folgende 
Haushaltsjahr ist ebenfalls bis zum 30. Oktober jeden 
Jahres durch das LBV dem für Verkehr zuständigen Mi-
nisterium vorzulegen. 

7.1.4 Der Verfahrensablauf der Ausreichung von Zuwendun-
gen nach dieser Richtlinie ist in Anlage 3 dargestellt. 

7.2 Anmeldeverfahren 

7.2.1 Die Anmeldung einer Maßnahme dient der mittelfristi-
gen Vorbereitung förderfähiger Investitionsmaßnah-
men. 

 Die Anmeldung erfolgt für alle Maßnahmen beim LBV. 

 Das LBV prüft, ob die Anmeldung die Voraussetzungen 
nach den Nummern 1 bis 3 sowie 4.1, 4.2 und 6.7 dieser 
Richtlinie erfüllt. Trifft dies zu, nimmt das LBV die 
Maßnahme in den Entwurf des mittelfristigen Pro-
gramms auf. Nach Bestätigung des Entwurfs durch das 
für Verkehr zuständige Ministerium informiert das 
LBV den Anmelder über die Aufnahme in das mittel-
fristige ÖPNV-Programm, andernfalls erhält der An-
melder eine ablehnende Mitteilung. 

7.2.2 Der Anmelder meldet die Maßnahme in der Regel fünf 
Jahre im Voraus an. Die Anmeldung soll spätestens bis 
zum 1. Januar des Jahres vorliegen, das dem Beginn der 
vorgesehenen Maßnahme vorausgeht. 

7.2.3 Die Anmeldung der Maßnahme unter Verwendung des 
Anmeldeformulars einschließlich der erforderlichen 
Anlagen (siehe Anlage 2) soll in einfacher Ausfertigung 
eingereicht werden. 

 Das Anmeldeformular ist beim LBV erhältlich oder im 
Internet (www.lbv.brandenburg.de) abrufbar. 

7.3 Antragsverfahren und Antragsprüfung 

7.3.1 Zuwendungen werden nur auf Antrag gewährt. Anträge 
sind beim LBV zu stellen. Die notwendigen Formblät-
ter sind ebenfalls dort erhältlich oder können über das 
Internet abgerufen werden (www.lbv.brandenburg.de). 

 Bei Fördermaßnahmen nach Nummer 7.3.3 geht dem 
Antrag vor Beginn der Bauplanung ein Antragsge-
spräch mit dem Ziel voraus, das weitere Verfahren und 
die Prüfungsschwerpunkte abzustimmen. Die Bewilli-
gungsbehörde kann nach eigenem Ermessen Verfah-
rensvereinfachungen zulassen, soweit das Regelverfah-
ren einen unverhältnismäßigen Aufwand bewirkt. 

 Bei den übrigen Maßnahmen kann vor Antragstellung 
ein Antragsgespräch geführt werden. 

7.3.2 Die Anträge einschließlich der erforderlichen Unterla-
gen gemäß Anlage 2 sind in der Regel in einfacher Aus-
fertigung, bei erforderlicher baufachlicher Prüfung ge-

mäß Nummer 7.3.3 in dreifacher Ausfertigung bis zum 
31. März des Jahres, das dem vorgesehenen Beginn der 
Maßnahme vorausgeht, beim LBV einzureichen. 

7.3.3 Bei Fördermaßnahmen, bei denen die voraussichtliche 
Zuwendung 500 Tausend Euro übersteigt, werden Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit von Planung und Kons-
truktion sowie die Angemessenheit der Kosten durch 
eine baufachliche Prüfung festgestellt. 

 Das LBV beteiligt die baufachliche Prüfstelle an der 
Antragsbearbeitung und veranlasst die erforderliche 
baufachliche Prüfung des Antrages. Die baufachliche 
Prüfung muss durch die zuständige staatliche Bauver-
waltung oder eine andere nach § 44 Absatz 2 LHO 
zugelassene Stelle erfolgen. Die baufachliche Prüfung 
wird grundsätzlich vor Beginn des Vorhabens durch-
geführt. 

7.3.4 Inhalt des Antrages 

 Dem Antrag für Investitionen nach Nummer 2.1 sind 
unter Verwendung des Antragsformulars mindestens 
die in Anlage 2 aufgeführten Unterlagen (auch in elekt-
ronischer Form) beizufügen. 

 Dem Antrag für Planungsleistungen nach Nummer 2.2 
ist eine ausführliche und konkrete Beschreibung für die 
zu fördernden Planungsleistungen beizufügen. 

7.3.5 Prüfung des Antrages 

 Die Prüfung des vollständigen Antrages erfolgt inner-
halb von drei Monaten durch das LBV. 

7.4 Bewilligungsverfahren 

7.4.1 Bewilligungsbehörde für Maßnahmen, die aus Mitteln 
-

das LBV. 

7.4.2 Zur Vermeidung einer Zuwendung, die die Gesamtaus-
gaben übersteigt, ist bei Vorhaben mit mehreren Zu-
wendungsgebern rechtzeitig ein Clearingverfahren mit 
den beteiligten Stellen durchzuführen, das die Bewilli-
gung, Kontrolle und Verwendungsnachweisprüfung 
durch eine Stelle sicherstellt. 

7.4.3 Die Bewilligungsbehörde entscheidet im Ergebnis der 
Antragsprüfungen gemäß Nummer 7.3 sowie Bestäti-
gung der Maßnahmen im Jahresprogramm für den 
ÖPNV und erlässt Zuwendungsbescheide. 

7.5 Auszahlung der Mittel/Rechnungslegung 
 
 Die Bewilligungsbehörde veranlasst die Auszahlung 

der bewilligten Mittel auf schriftliche Anforderung des 
Zuwendungsempfängers und nach Vorlage des entspre-
chenden Vergabenachweises. 
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7.6 Nachweis der Verwendung 

 Der Zuwendungsempfänger hat die bestimmungsgemä-
ße Verwendung der Fördermittel nachzuweisen. 

 Hierzu ist der Bewilligungsbehörde ein Verwendungs-
nachweis (Formular) gemäß den Bestimmungen des 
Zuwendungsbescheides und nach den Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung an Gemeinden (GV) (ANBest-G) oder den Allge-
meinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung (ANBest-P) vorzulegen. Die Bau-
rechnung nach Nummer 6 ANBest-G oder nach Num-
mer 2 NBest-Bau ist zur Prüfung bereitzuhalten. 

 Für mehrjährige Vorhaben ist im außergemeindlichen 
Bereich ein jährlicher Zwischennachweis vorzulegen.

 Es gilt eine Aufbewahrungsfrist analog der Steuerge-
setzgebung beziehungsweise Nummer 6.5 ANBest-P 
oder Nummer 7.6 ANBest-G.

7.7 Prüfung der Verwendung 

 Die baufachlich prüfende Stelle prüft den Verwen-
dungsnachweis bei Maßnahmen nach Nummer 7.3.3 
und leitet diesen anschließend mit einer baufachlichen 
Stellungnahme an die Bewilligungsbehörde weiter. 

 Über die Durchführung der Förderprogramme des 
vorausgegangenen Haushaltsjahres und über die erreich-
ten Ergebnisse ist dem für Verkehr zuständigen Minis-
terium durch das LBV bis zum 31. März des Folgejah-
res Bericht zu erstatten. 

7.8 Zu beachtende Vorschriften 

7.8.1 Für die Prüfung, Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendungen sowie für den Nachweis und 
die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides, 
die Rückforderung der gewährten Zuwendung sowie 
Zinsansprüche gelten die Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 LHO, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichun-
gen zugelassen worden sind. 

 Die Nachhaltigkeit in den Dimensionen Ökonomie, 
Ökologie und Soziales ist nachzuweisen. 

7.8.2 Fördermaßnahmen nach dieser Richtlinie sind Subven-
tionen, deren missbräuchliche Inanspruchnahme nach 
dem Brandenburgischen Gesetz gegen den Missbrauch 
von Subventionen vom 11. November 1996 (GVBl. I 
S. 306) geregelt ist. 

Anlage 1 
zur Anlage 2 zur KIP-Richtlinie des Ministeriums der Finan- 
zen vom 15. Dezember 2015

Zuwendungsfähige Ausgaben, Zweckbindungsfristen 

Abbruch 

Unter Abbruch/Rückbau versteht man die Beseitigung von 
Anlagen(teilen), die in unmittelbarem Zusammenhang mit ei-
nem zu fördernden Vorhaben stehen und dadurch eine Überbau-
ung durch die Maßnahme erfolgt. 

Ausgaben für Abbruch zählen zu den Bauausgaben. Bei erheb-
licher zeitlicher Differenz zwischen Abbruch/Rückbau und 
Baubeginn besteht die Möglichkeit, die entstehenden Ausgaben 
in die Zuwendungsfähigkeit mit einzubeziehen, wenn 

a) der Abbruch als vorzeitiger Baubeginn für förderungsunbe-
denklich erklärt wird; dies sollte aber nur dann geschehen, 
wenn die Ausgaben des Abbruchs tatsächlich erheblich 
sind; 

-
rungsmaßnahme im Zusammenhang mit einem Vorhaben 
der städtebaulichen Erneuerung oder der Neuordnung der 

-
tion des Vorhabenbeginns sind die Vorschriften der Landes-
haushaltsordnung. 

Ausgaben für die Entsorgung von nicht mehr verwendbaren 
Materialien sind zuwendungsfähig. Erlöse aus der Veräußerung 
von nicht mehr verwendbaren Materialien (für den vorgesehe-
nen Investitionszweck) sind von den zuwendungsfähigen Aus-
gaben abzusetzen. 

Abnahmekosten 

Ausgaben für bauaufsichtliche Abnahmen sind nicht gesondert 
zuwendungsfähig, weil sie zu den Planungskosten zu rechnen 
sind. 

Archäologische Begleitausgaben 

Nach § 6 des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes kön-
nen abgegrenzte Flächen, die bekannte oder nach begründeter 
Vermutung Bodendenkmale von besonderer Bedeutung bergen, 
zu Grabungsschutzgebieten erklärt werden. Soweit in ein 
Denkmal eingegriffen wird, hat der Veranlasser des Eingriffs 
die Ausgaben zu tragen. Die in diesem Rahmen beim Vorhaben-
träger anfallenden erforderlichen Ausgaben sind zuwendungs-
fähig, soweit sie durch die ÖPNV-Maßnahme veranlasst und 
dringend erforderlich sind sowie keine Alternativen bestehen. 

Ausbaumaßnahmen 

Erfolgt eine Erweiterung von Verknüpfungsanlagen durch Er-
gänzung von Anlagen beziehungsweise Anlagenteilen ein-

-
keit oder eine Verbesserung des Verkehrswertes des Verkehrs- 
weges zum Beispiel durch eine Erhöhung der zulässigen Ge-
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schwindigkeit bei Eisenbahnstrecken, liegt ein zuwendungs- 
fähiger Ausbau vor. 

Voraussetzung für die Förderung von Ausgleichsmaßnahmen 
einschließlich Grunderwerb beziehungsweise Ausgleichsabga-
ben ist der Nachweis der Notwendigkeit und des Umfanges der 
Maßnahmen durch planungsrechtliche Festlegungen im Zu-
sammenhang mit der Schaffung des Baurechts. Sofern die Aus-
gleichsmaßnahmen auch ohne Grunderwerb durch Nutzungs-
vereinbarungen sichergestellt werden können (rentierliche, 

zum Beispiel Wald), ist die kostengünstigere Lösung zu wäh-
len. 

Ausgleichsmaßnahmen 

Bahnkörper 

Bei Investitionsmaßnahmen am Bahnkörper sollen vorrangig 
Altstoffe (zum Beispiel Schwellen, Schienen) eingebaut wer-
den, wenn ein gleichwertiges Ergebnis wie beim Einsatz von 
Neustoffen erreicht wird. 

Der Belastungsstopfgang gehört zur Herstellung der Oberbau-
anlage und ist somit zuwendungsfähig. 

Die Herstellung einer neuen Entwässerungsanlage beziehungs-
weise der Ersatz einer nicht mehr funktionstüchtigen Anlage  
ist zuwendungsfähig. Der Einbau einer Planumsschutzschicht 
(PSS)/Frostschutzschicht (FSS) gehört zu den zuwendungsfä-
higen Kosten des Bahnkörpers, wenn dieser zur wesentlichen 
Verbesserung der Sachanlage erforderlich ist. (Das trifft bei 
Längen > 100 Meter zu.) Die Wiederherstellung von Rangierer-
wegen ist dann zuwendungsfähig, wenn diese durch die Bau-
maßnahmen veranlasst wurde. 

Maßnahmen an Durchlässen gehören zu den zuwendungsfähi-
gen Ausgaben, wenn sie zur wesentlichen Verbesserung der 
Sachanlage, wie zum Beispiel der Erhöhung der Strecken- 
geschwindigkeit, erforderlich sind. 

Die zuwendungsfähigen Bauausgaben des Bahnkörpers sollten 
500 Tausend Euro je Kilometer Streckenlänge (Regionalnetz, 
eingleisig) nicht überschreiten. 

Bahnsteige 

An Zugangsstellen des SPNV sind sowohl die Errichtung neuer 
Bahnsteiganlagen als auch die Erweiterung vorhandener Bahn-
steige einschließlich der Anpassung des Niveaus der Bahnstei-
ge sowie die Bahnsteigausstattung zuwendungsfähig. 

Die zuwendungsfähigen Bauausgaben je Quadratmeter Bahn-

Bahnsteigerschließung 

Zur Bahnsteigerschließung gehören Zuwegungen, Personen-

überführungen, Personentunnel, schienengleiche Übergänge 
(gegebenenfalls Bahnübergänge, Reisendensicherungsanlagen) 
und Aufzüge. 

Barrierefreiheit 

Zur angemessenen Berücksichtigung der Belange Behinderter 
sind die Ausgaben für Rampen an Zugangsstellen des SPNV 
grundsätzlich zuwendungsfähig. Aufzugsanlagen können auch 
neben Fahrtreppen zuwendungsfähig sein. Dies gilt auch für die 
Nachrüstung von Zugangsstellen. 

Bauausgaben 

Bei Baukosten sind Leistungen der Kostengruppen 100 bis 500 
und 610 entsprechend DIN 276 zuwendungsfähig, sofern sie 
für den Zuwendungszweck, die verkehrsgerechte und betriebs-
sichere Ausführung des Vorhabens nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik und den baurechtlichen Bestim-
mungen sowie für die wirtschaftliche und sparsame Durch- 
führung des Vorhabens erforderlich sind. 

Leistungen der Kostengruppe 700 entsprechend DIN 276 sind 
im Rahmen der Baukosten nicht zuwendungsfähig. Im Rahmen 
der Förderung der Planung, sofern diese nicht als Pauschale er-
folgt, sind Leistungen der Kostengruppen 713 und 721 bis 749 
entsprechend DIN 276 zuwendungsfähig. 

Die Bewilligungsbehörde kann bei Fördermaßnahmen von Un-
ternehmen der DB AG auch die Anlagen 4.2 und 4.3 des „AVP 
2007 - Handbuch für Dritte - Handbuch zur Antrags- und Ver-
wendungsprüfung des Eisenbahnbundesamtes“ anwenden. 

Beleuchtungsanlagen 

Beleuchtungsanlagen an Zugangsstellen des SPNV und an Ver-
knüpfungsanlagen und deren Zuwegung sind im notwendigen 
Umfang zuwendungsfähig. 

-
men der Maßnahme ist grundsätzlich zuwendungsfähig. Eine 
Kombination mit den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen ist 

auch wenn sie im Zusammenhang mit der Erstellung beauftragt 
wurde. 

Bestandspläne/Bauwerksbücher 

Bestandspläne sind zuwendungsfähige Bauausgaben. Das be-
trifft die Ausgaben für 

- Bestandsvermessungen sowie erstmalige Erstellung von 
Bestandszeichnungen bei Bestandsaufnahmen von Ver-
kehrsanlagen und Ingenieurbauwerken (bei Bauabschluss) 

- Aufstellung der Bauwerksbücher 

- Aufstellung der Bestandspläne (bei Anfertigung der Be-
standsunterlagen für Ingenieurbauwerke) 



��Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 2 vom 20. Januar 2016

Betriebserschwerniskosten 

Betriebserschwerniskosten des Vorhabenträgers selbst sind in 
keinem Fall zuwendungsfähig, daher auch keine Berücksichti-
gung eines Wertausgleichs; Betriebserschwerniskosten eines 
Dritten sind zuwendungsfähig, sofern nicht eine Abgeltung 
durch vertragliche Vereinbarungen erfolgt. 

Blindenleitstreifen 

Das nachträgliche Versehen von Zugangsstellen des SPNV mit 
Blindenleitstreifen ist zuwendungsfähig. Die Zuwendungs- 
fähigkeit erstreckt sich auch auf Leitstreifen im engeren Ein-
zugsbereich von Zugangsstellen, besonders von Zugängen zu 
unterirdischen Verkehrsanlagen. 

B+R-Anlagen 

und wird für 

-
chen auf 900 Euro 

- B+R-Anlagen als Parkhäuser (Hoch- und Tiefanlagen) auf 
1.400 Euro 

zuwendungsfähige Bauausgaben (netto) je Stellplatz festgelegt. 
Grunderwerbsausgaben sind darin nicht eingeschlossen. Sie 
sind gesondert zu ermitteln. Für die Stellplätze sind ein Witte-
rungsschutz und eine Rahmenhalterung vorzusehen. 

Brand- und Wasserschutzanlagen 

Brand- und Wasserschutzanlagen sind, soweit sie im unmittel-
baren Zusammenhang mit der Maßnahme stehen, zuwendungs-
fähig. 

Brücken 

Geh- und Radwege auf Brücken sind zur Herstellung bezie-
hungsweise Erhaltung von Wegebeziehungen zuwendungs- 
fähig. 

Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen 

a) Verwaltungskosten nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz 
(EKrG) 

 Die Verwaltungskosten bei EKrG-Maßnahmen sind mit der 
Planungskostenpauschale abgegolten. 

 Bei Einzelvorhaben nach §§ 3, 13 beträgt die Planungspau-
schale 10 vom Hundert. 

b) Kreuzungsbedingte Kosten nach EKrG und WaStrG 

 Die auf den Vorhabenträger entfallenden Anteile der kreu-
zungsbedingten Kosten bei Maßnahmen nach EKrG und 
Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) sind zuwendungs- 
fähig. 

c) Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches des EKrG 

 Sofern eine nichtbundeseigene Eisenbahn Vorhabenträge-
rin ist, sind Maßnahmen zur Beseitigung von Bahnübergän-
gen zuwendungsfähig.

d) EKrG-Maßnahmen des SPNV im Zusammenhang mit Gü-
terverkehr 

 Sofern im Zuge des Ausbaus einer SPNV-Strecke Eisen-
bahninfrastruktur eines weiteren Eisenbahninfrastruktur- 
unternehmens (EIU), zum Beispiel Anlagen des Güterver-
kehrs, betroffen ist und dieses somit kreuzungsbeteiligt ist, 
sind die Anteile dieses EIU zuwendungsfähig. 

(Bei Maßnahmen nach EKrG können Baulastträger der kreu-
zenden Straße Zuwendungen nach Maßgabe der Richtlinie des 
Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung zur Verwen-
dung von Fördermitteln zur Verbesserung der Verkehrsverhält-
nisse der Gemeinden des Landes Brandenburg - Teil kommuna-
ler Straßenbau [Rili KStB Bbg] beantragen.) 

Elektrotechnische Anlagen 

Stationäre Unterwerke zur Bahnstromversorgung, Gleichrich-
terwerke und Abnehmeranlagen, die 15-kV-Speiseleitung, die 
Oberleitung, die Stromschiene, Anlagen zur Rückspeisung, 
Zentralschaltstellen zur Steuerung/Überwachung des 15-kV-
Oberleitungsnetzes und elektrische Weichenheizungsanlagen 
sind zuwendungsfähig. 

Empfangsgebäude 

Zuwendungsfähig sind Maßnahmen an Empfangsgebäuden, 
wenn sie der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse des SPNV 
und des üÖPNV dienen, wirtschaftlich vertretbar sind und sich 
keine verkehrlich bessere Lösung anbietet. 

Entschädigungsleistungen 

Entschädigungsleistungen für Einwirkungen auf benachbarte 
Grundstücke zählen zu den zuwendungsfähigen Baukosten. 

Ersatzinvestitionen 

Eine Ersatzinvestition ist eine Investition, bei der vorhandene 
Investitionsobjekte durch neue ersetzt werden, und bedeutet zu-
meist eine Anlagenerneuerung. Ersatzinvestitionen umfassen 
reine Reinvestitionen zur Aufrechterhaltung der betrieblichen 
Leistungsfähigkeit und sind keine Neu-/Ausbaumaßnahmen, 
bei denen die betriebliche Leistungsfähigkeit erhöht wird. 

Ersatzmaßnahmen für durch das zuwendungsfähige Vorhaben 
untergehende Anlagen(teile) sind im notwendigen Umfang för-
derfähig, hierbei ist der Vorteilsausgleich zu berücksichtigen. 

Fahrgastbezogene Informations- und Vertriebssysteme 

Erprobte fahrgastbezogene Informations- und Vertriebssysteme 
auf Basis rechnergestützter Betriebsleitsysteme sind als Erst-
ausstattung im Zusammenhang mit Vorhaben der Nummer 2 
zuwendungsfähig. 
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Fahrscheinautomaten 

Ausgaben für die Wiederherstellung bereits in Betrieb genom-
mener zerstörter Automaten sind nicht zuwendungsfähig, da es 
sich bei der Wiederherstellung bereits um Unterhaltung han-
delt. 

Gelegenheitsverkehre 

Baumaßnahmen für Gelegenheitsverkehre, wie zum Beispiel 
Taxi und Reisebusse, sind nicht zuwendungsfähig. 

Die Nutzung von geförderten Anlagen durch Gelegenheitsver-
kehre ist jedoch nicht förderschädlich, solange sie die zweckge-
bundene Nutzung nicht behindern. 

Mehrausgaben, die aus einer Mitbenutzung herrühren, sind 
gleichfalls nicht zuwendungsfähig. 

Gepäckschließfächer 

Gepäckschließfächer sind im Rahmen von Serviceeinrichtun-
gen des ÖPNV an Verknüpfungspunkten im erforderlichen Um-
fang zuwendungsfähig. 

Grunderwerb 

Ausgaben für Grunderwerb und Grunderwerbsnebenkosten 
können bis zu 10 vom Hundert der zuwendungsfähigen Bau-
ausgaben als zuwendungsfähig anerkannt werden. 

Grunderneuerung 

Grunderneuerung ist - in Abgrenzung zur Wartung und Repara-
tur im Rahmen der Unterhaltung von Anlagen - die wesentliche 
Verbesserung des Gebrauchswerts ortsfester Verkehrsanlagen 
durch größere Instandsetzungen, Erneuerung oder Austausch 
einzelner oder mehrerer Komponenten. 

Kontaminierungen (Zuwendungsfähigkeit der Ausgaben) 

1. Grundsatz: 

Den Baugrund stellt der Auftraggeber (= Projektträger), die 

Der Auftraggeber - Projektträger - zeichnet gegenüber dem 
Auftragnehmer verantwortlich für den Grund und Boden, auf/

-
dungsgeber über die möglichen Risiken umfassend zu infor-
mieren. Es liegt also in seiner Verantwortung, 

- sich bereits beim Erwerb von Grund und Boden bezie-
hungsweise bei Sicherung von Grunddienstbarkeiten ein 
Bild von der Situation zu machen, 

- im Rahmen der Baugrunduntersuchungen im Planungs-/
Vorbereitungsstadium die Situation bezüglich kontaminie-
render Stoffe zu erfassen und zu bewerten, 

- Planungsalternativen aufzuzeigen, die Eingriffe in konta-
minierte Bereiche vermeiden beziehungsweise minimieren, 

- erforderliche Sanierungsmaßnahmen zu planen und die zu-
gehörigen Ausgaben zu ermitteln, soweit sie zur Lösung 
der verkehrlichen Aufgabe erforderlich sind (Berücksichti-
gung im Finanzierungsantrag). 

2. Grundsatz 

Grundsätzlich besteht Regressanspruch gegenüber dem Grund-
eigentümer beziehungsweise dem Verursacher der Kontaminie-
rung. 

Der Projektträger hat zu prüfen, inwieweit ein Anspruch in der 

ist zu prüfen, inwieweit aufgrund früherer rechtlicher Gegeben-

3. Grundsatz 

Es ist zu unterscheiden zwischen Kontaminierung mit und ohne 

Umwelt, insbesondere das Grundwasser) ist eine Sicherung 
oder Sanierung auch ohne die Baumaßnahme grundsätzlich er-

geht keine unmittelbare Gefahr für die Umwelt aus. Es sind kei-
ne direkten Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen erforder-
lich. Ausgaben entstehen erst durch die „Zustandsstörung“. 

4. Grundsatz 

grundsätzlich nicht zuwendungsfähig. 

Sofern die Sicherung/Sanierung des Bodens auch ohne Zu-
standsstörung durch die Baumaßnahme zwingend erforderlich 
ist, ist die Zuwendungsfähigkeit der insoweit entstehenden 
Ausgaben nicht gegeben.

5. Grundsatz 

zuwendungsfähig, soweit Regressansprüche nicht realisiert 
werden können. 

Die Sanierung und Sicherung des Bodens wird erst als Folge 
der Baumaßnahme notwendig. Von daher können die Ausgaben 
- soweit Regressansprüche nachweislich nicht realisiert werden 
können - grundsätzlich den Bauausgaben zugerechnet und als 
zuwendungsfähig anerkannt werden.

Kiss+Ride-Anlagen 

Kiss+Ride-Anlagen zum Kurzzeitparken an Verknüpfungsanla-
gen sind zuwendungsfähig. 

Haltestellen des üÖPNV 

Werden Haltestellen im Rahmen von Omnibusbahnhöfen be-
ziehungsweise Verknüpfungsanlagen errichtet, so sind diese 
zuwendungsfähig. Siehe Zentrale Omnibusbahnhöfe. 
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Künstlerische Maßnahmen 

Ausgaben für die künstlerische Ausgestaltung sind nicht zu-
wendungsfähig. 

Lärmvorsorge/Lärmsanierung 

Maßnahmen der Lärmvorsorge sind im Zuge von Neubau- 
und Ausbaumaßnahmen nach den Erfordernissen der 16. Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz- 
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 
grundsätzlich zuwendungsfähig. 

Passive Lärmschutzmaßnahmen gemäß der Verkehrswege-
schallschutz-Maßnahmenverordnung (24. BImSchV) zählen zu 
den zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Eine nachträgliche Lärmsanierung ist keine Neubau- oder 
Ausbaumaßnahme im Sinne dieser Richtlinie und damit  

Rechtsgrundlage zur Lärmsanierung besteht nicht. Zuständig 
für notwendige Lärmschutzmaßnahmen ist der Baulastträger 
des jeweiligen Verkehrsweges. 

Leit- und Sicherungstechnik 

Es sind die für die Investitionsmaßnahme angemessenen Anla-
gen der Leit- und Sicherungstechnik nach dem Stand der Tech-
nik einschließlich notwendiger Zusammenhangsinvestitionen 
(Kabelleitungen, -kanäle, -erdverlegungen) zuwendungsfähig. 
Telekommunikationsleitungen sind in der Regel nicht zuwen-
dungsfähig. 

Leitungsverlegungen 

Ausgaben, die aufgrund der notwendigen Verlegung von Ver-
sorgungsleitungen im Zusammenhang mit dem geförderten 
Vorhaben entstehen, sind zuwendungsfähig. Entschädigungen, 
die aufgrund von zuwendungsfähigen Baumaßnahmen notwen-
dig werden, können nur an selbstständige Betriebe gewährt 

Konzessionsverträge der beteiligten Betriebe vom jeweiligen 
Zuwendungsgeber einer besonderen Prüfung zu unterziehen. 
Ein Vorteilsausgleich ist zu berücksichtigen. 

Lichtzeichenanlagen 

Lichtzeichenanlagen sind einschließlich der zugehörigen Steu-
erungsanlagen im Zusammenhang mit Maßnahmen an Bahn-
übergängen zuwendungsfähig. 

Mängelbeseitigung 

Mängelbeseitigung gehört noch zum Bau oder Ausbau, da der 
Bau oder Ausbau nicht als abgeschlossen angesehen werden 
kann, solange noch Mängel in der Ausführung bestehen. Durch 
Mängelbeseitigung zusätzlich entstehende Ausgaben, weil die 
bauausführende Firma in Konkurs gegangen ist oder aus ande-
ren Gründen nicht zur Gewährleistung herangezogen werden 
kann, sind zuwendungsfähig. 

Nachträge 

Bei der Abwicklung von Baumaßnahmen kann es zu Nachver-
gütungsforderungen des Auftragnehmers kommen. Sie können 
zum einen begründet sein in einer nicht eindeutigen Beschrei-
bung der auszuführenden Arbeiten oder auch in Arbeiten, deren 
Notwendigkeit sich erst später herausstellt. Üblicherweise wird 
eine Einigung in Nachtragsverhandlungen zwischen Auftrag-
nehmer und Auftraggeber angestrebt. Ist das Ergebnis eine An-
erkennung (eines Teils) der Nachvergütungsforderung, so sind 
diese Ausgaben in der Regel als zuwendungsfähig anzusehen. 

Ist in den Nachtragsverhandlungen keine Einigung zu erzielen, 
wird versucht, die Forderung auf dem Klageweg durchzuset-
zen. Kommt es zu einem Urteil, so können die entsprechenden 
Mehrausgaben bei einer Fördermaßnahme als zuwendungs- 
fähig angesehen werden. 

Zur Verkürzung des Klageverfahrens wird oft ein Vergleich an-
gestrebt. Die auf den Zuwendungsempfänger als Auftraggeber 
entfallenden Ausgabenanteile können dann aus verwaltungs-
ökonomischen Überlegungen ebenfalls als zuwendungsfähig 
betrachtet werden. 

Vor Abschluss des Vergleiches sollte die Bewilligungsbehörde 
beteiligt werden. 

Neubaumaßnahmen 

Durch eine Neubaumaßnahme wird fehlende leistungsfähige 
ÖPNV-Infrastruktur, die bisher an dem geplanten Standort 
nicht existiert, geschaffen. Durch sie sollen unter anderem De-

-
schaftlichkeit verbessert werden. 

P+R-Anlagen 

und wird auf 9.000 Euro (netto) bei Kunstbauten und auf 
4.500 Euro (netto) bei ebenerdigen Anlagen zuwendungsfähige 
Bauausgaben (einschließlich Grunderwerb) je Stellplatz fest-
gelegt. 

Im Rahmen der Antragstellung sind die Ergebnisse einer reprä-
sentativen Bedarfsermittlung durch Zählungen und bei Neu-
bauten durch ein anerkanntes Verfahren der Verkehrsplanung 
nachzuweisen. 

Parkstreifen 

Parkstreifen einschließlich notwendiger Gehwege sind zuwen-
dungsfähig, soweit sie Bestandteil einer Verknüpfungsanlage 
sind. Es bleibt dem Antragsteller überlassen, die lokal geeigne-
te Form (Längs-, Schräg- oder Senkrechtaufstellung) zu wäh-
len. 

Planungskostenpauschale 

Mit der Planungskostenpauschale sind sämtliche HOAI-Leis-
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tungen sowie die übrigen Baunebenkosten der Kostengrup-
pe 700 bei Kostengliederung entsprechend DIN 276, soweit 
diese Richtlinie nichts anderes bestimmt (siehe Bauausgaben), 
abgegolten. 

Planungsleistungen zur Vorbereitung von Investitionsent-
scheidungen gemäß Nummer 2.2 Buchstabe a 

Planungsleistungen zur Vorbereitung von Investitionsentschei-
dungen umfassen Machbarkeitsuntersuchungen einschließlich 
HOAI-Leistungen bis zur Leistungsphase 2 (unter anderem 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen) in Abstimmung mit der Be-
willigungsbehörde.

Planungsleistungen für die unmittelbare Durchführung 
von Maßnahmen nach Nummer 2.1 gemäß Nummer 2.2 
Buchstabe b 

Wird die Planungsleistung als gesonderte Maßnahme zur Förde-
rung beantragt, so sind HOAI-Leistungen bis zur Leistungspha-
se 3 zuwendungsfähig. Darüber hinausgehende Leistungen sind 
gegenüber der Bewilligungsbehörde besonders zu begründen. 

mitgekauft, so sind die Ausgaben hierfür zuwendungsfähig. 

Rückbau 

siehe Abbruch 

Sanierung von Brückenbauwerken 

Die Sanierung von Brückenbauwerken in Form einer wesentli-
chen Verbesserung des Gebrauchswertes durch größere In-
standsetzung, Erneuerung oder Austausch einzelner oder meh-
rerer Komponenten im Sinne der Wiederherstellung einer 
vorhandenen ÖPNV-Verkehrsanlage nach deren Abnutzung 
dient der Erhaltung des ursprünglichen Verkehrswertes und ist 
für sich alleine nicht zuwendungsfähig. Stehen die Baumaß-
nahmen im Zusammenhang mit Neu-/Ausbaumaßnahmen, so 
sind diese jedoch zuwendungsfähig. 

Serviceanlagen 

Zu den zuwendungsfähigen Serviceanlagen gehören insbeson-
dere Notrufanlagen, Toiletten, Gepäckschließfächer im erfor-
derlichen Umfang. 

Schutzmaßnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) 

Schutzmaßnahmen nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) sind zuwendungsfähig, soweit die Umsetzung der 
geplanten Maßnahme diese erforderlich machen. 

Software 

Die Anschaffung neuer beziehungsweise zusätzlicher Software 
ist grundsätzlich nicht zuwendungsfähig. Zum Gerät zugehöri-

ge Software (zum Beispiel Bahnübergangsanlagen) kann im 
Rahmen einer Baumaßnahme gefördert werden. Bei der Einrei-
chung der Unterlagen zur Förderung ist eine Aufschlüsselung 
der einzelnen Ausgaben bezüglich der Software vorzunehmen. 

Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer ist zuwendungsfähig, soweit diese nicht im 
Vorsteuerabzug absetzbar ist. 

Wiederherstellungsarbeiten 

Wiederherstellungsarbeiten (zum Beispiel bauliche Anlagen, 
Grünanlagen) sind unter Berücksichtigung eines möglichen 
Wertausgleichs zuwendungsfähig. 

Winterbaumaßnahmen 

Ausgaben für Winterbaumaßnahmen sind zuwendungsfähige 
Baukosten. 

Zentrale Omnibusbahnhöfe 

Beim Bau oder Ausbau von Zentralen Omnibusbahnhöfen sind 
als Förderobergrenze 

125.000 Euro pro KOM-Stellplatz als zuwendungsfähige Bau-
ausgaben zugrunde zu legen. Darin sind die Ausgaben für 
Grunderwerb, Zufahrt und Witterungsschutz enthalten. 

Zweckbindungsfristen 

Zweckbindungsfristen richten sich nach den AfA-Tabellen des 
Bundesministeriums der Finanzen. Unterschiedliche Zweck-
bindungsfristen sind im Zuwendungsbescheid aufzuführen.

Anlage 2 
zur Anlage 2 zur KIP-Richtlinie des Ministeriums der Finan- 
zen vom 15. Dezember 2015

Anmelde- und Antragsunterlagen 

Anlagen zur Anmeldung 

1 Erläuterung der Maßnahme 

2 Darstellung der zu erwartenden Kosten (Kostenrahmen ent-
sprechend DIN 276) 

4 Maßnahmenplan 

5 Informationen zum Stand der Bauvorbereitung und zur Ab-
stimmung mit anderen verkehrlichen und städtebaulichen 
Maßnahmen 

6 Angaben über die zu erwartende Bauzeit 
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Anlagen zum Antrag auf Zuwendungen für Investitionen 
nach Nummer 2.1 

1 Etwaige Änderungen gegenüber der Anmeldung ein-
schließlich Erläuterung und Begründung; 

2 Prüffähige Projektunterlagen, Entwurfsplanung nach Leis-
tungsphase 3 HOAI 

a) Beschreibung der Maßnahme mit

- ausführlicher Darlegung der angestrebten verkehr-
lichen Bedeutung, 

- Angaben über die Situation der derzeit vorhande-
nen sowie geplanten Verkehrsanlagen und deren 
Kapazität (unter anderem stationäre Betriebsanla-
gen, Anzahl und Art der Fahrzeuge des ÖPNV, Zu-
gangsstellen, Linienführung, vorgesehene Ziele), 

- eine Darstellung nach den Nummern 4.1 und 4.2 
der Förderrichtlinie,

- ein Nutzungskonzept bei Bahnhofs- und anderen 
Gebäuden; 

 Bei schienengebundenem ÖPNV sind die gewählten 
technischen Maßnahmen zu begründen. 

b) Technischer Erläuterungsbericht mit Darstellung der 
funktionellen Anforderungen, genauer Beschreibung 
der Baumaßnahme und -ausführungsart sowie Beschaf-
fenheit des Baugrundes; 

Karte und zeichnerische Darstellung des Entwurfs, ins-
besondere 

- Lageplan, Längsschnitte, Regelquerschnitte 1 : 100/50,
- Sonderpläne 1 : 100 (Grundriss, Längsschnitt, Quer- 

schnitt),
- Pläne zur Darstellung besonderer Bauwerke,
- Detailzeichnungen, wenn besondere Anforderun-

gen erforderlich sind (zum Beispiel Barrierefreiheit 
im ÖPNV) oder im Sicherheitsbereich an Arbeits-
plätzen; 

c) Auszug aus der Flurkarte, Grunderwerbspläne und 
-verzeichnisse; 

d) Berechnung der Ausgaben mit einer Gliederung ent-
sprechend der DIN 276; 

e) Berechnungen über geplante Mengen (zum Beispiel 
Längen von Verkehrswegen, Flächen, Rauminhalten) - 
bei Hochbauten nach DIN 277; 

f) Bauzeitenplan, Finanzierungsplan (Finanzierungsmo-
dell und Nachweis der Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit);

3 Angaben über die Vorbereitung des Vorhabens, insbesonde-
re über

a) den Stand des Grunderwerbs,

b) die planungsrechtlichen Voraussetzungen (zum Beispiel 
Bauleitplanung, Planfeststellung),

c) weitere erforderliche Genehmigungen (zum Beispiel 
Eisenbahnaufsicht) sowie

d) die Beteiligungsbereitschaft Dritter; 

4 Angaben zum vorgesehenen Vergabeverfahren; 

5 Stellungnahmen 

a) des zuständigen Behindertenverbandes beziehungswei-
se -beauftragten, 

b) bei Verknüpfungsmaßnahmen zusätzlich die Stellung-
nahme des Fachausschusses „Verkehr (Verknüpfungs- 
und Umsteigeanlagen)“ bei der Brandenburgischen Tech-
nischen Universität Cottbus - Senftenberg (BTU) über die 
Beurteilung der verkehrlich einwandfreien Lösung,

c) der VBB GmbH über die Beurteilung der ÖPNV-An-
bindung mit anderen Verkehrsträgern;

6 eine Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung in 
besonders begründeten Fällen; 

7 bei baufachlicher Prüfung gegebenenfalls weitere Unterla-
gen gemäß Informationsblatt des Brandenburgischen Lan-
desbetriebes für Liegenschaften und Bauen. 

Die Bewilligungsbehörde kann weitere Unterlagen, die zur 
Feststellung der zuwendungsfähigen Ausgaben oder generell 
zur Beurteilung einer Maßnahme erforderlich sind, beim An-
tragsteller nachfordern, insbesondere die wirtschaftliche Lage 
des Vorhabenträgers sowie dessen wirtschaftliche Verhältnisse 
betreffend, sofern dies zur Sicherung der Dauer der Zweckbin-
dung erforderlich erscheint. 
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Anlage 3 
zur Anlage 2 zur KIP-Richtlinie des Ministeriums der Finanzen vom 15. Dezember 2015
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Anlage 3 zur KIP-Richtlinie des Ministeriums der Finanzen 
vom 15. Dezember 2015 

Richtlinie 
zur Förderung des Aufbaus und des Erhalts 

der Feuerwehrinfrastruktur sowie der Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft 

der Feuerwehren (außerhalb LEADER)

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

 Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage des 
Haushaltsgesetzes 2015/2016 nach Maßgabe der KIP-
Richtlinie des Ministeriums der Finanzen in Verbin-
dung mit dieser Anlage der genannten Richtlinie und 
nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) den Trägern des örtli-
chen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Brandenburgischen 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (BbgBKG) Zu-
wendungen für den Bau und Erhalt von Feuerwehrhäu-
sern zur Förderung der Feuerwehrinfrastruktur. Es sol-
len den Zuwendungsempfängern, die für den ab- 
wehrenden Brandschutz im Sinne des § 1 Absatz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 
BbgBKG zuständig sind, die notwendigen Baumaßnah-
men ermöglicht werden.

 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Be-

-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

2.1 Förderfähige Maßnahmen

 Gefördert werden der Neubau, die Erweiterung, der 
Ausbau und der Umbau eines Feuerwehrhauses sowie 
der Umbau eines Gebäudes zu einem Feuerwehrhaus. 

2.2 Nicht förderfähige Maßnahmen

 Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für den Erwerb 
eines Grundstücks, eines Gebäudes zum Zweck des 
Umbaus in ein Feuerwehrhaus, Ausgaben für die Er-
richtung von Wohnungen in Feuerwehrhäusern sowie 
für die Instandsetzung, Unterhaltung und Wartung von 
Feuerwehrhäusern sowie Leitungs- und Anschluss- 
gebühren. Finanzielle Kosten für Personal und Stellen 
sind ebenfalls nicht zuwendungsfähig. 

3 Zuwendungsempfänger

 Antragsberechtigt sind die Träger des örtlichen Brand-
schutzes und der örtlichen Hilfeleistung, die nicht be-
reits andere Fördermittel des Landes Brandenburg oder 
anderer Institutionen für denselben Zweck, zum Bei-
spiel EPLR/Leader, erhalten.

 Zuwendungsempfänger können auch zwei oder mehre-
re Träger des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen 
Hilfeleistung sein, die im Weg der interkommunalen 
Zusammenarbeit eine Baumaßnahme für ein gemeinsa-
mes Feuerwehrhaus beantragen und zu diesem Zweck 
keine anderen Zuwendungen des Landes Brandenburg 
oder anderer Institutionen erhalten.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Maßnahmen müssen geeignet sein, die Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr aufrechtzuerhalten oder zu 
verbessern; sie müssen ferner fachlich notwendig und 
wirtschaftlich sein. Bei den Baumaßnahmen ist auch 
die Ausstattung anderer Feuerwehren des örtlichen Trä-
gers des Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung 
sowie von benachbarten Feuerwehren zu berücksichti-
gen.

4.2 Beim Nachweis der Notwendigkeit einer Baumaßnah-
me sind der gegenwärtige bauliche Zustand des Feuer-
wehrhauses, vorhandene Räumlichkeiten und deren 

Veränderungen sowie gegebenenfalls ein Raumpro-
gramm entsprechend der Struktur der Feuerwehr darzu-
legen.

4.3 Bei dem Neubau eines Feuerwehrhauses muss das für 
die Bebauung vorgesehene Grundstück nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften bebaubar sein. Der Zuwen-
dungsempfänger muss Eigentümer oder Erbbauberech-
tigter des Grundstücks mit einer Laufzeit des Pacht- 
vertrages von mindestens noch 25 Jahren sein. Das 
Grundstück muss ortsüblich erschlossen sein, über eine 
gesicherte Verkehrsanbindung zu öffentlichen Straßen 
und Plätzen verfügen, eine schnelle Erreichbarkeit des 
Feuerwehrhauses durch die Einsatzkräfte gewährleis-
ten sowie Erweiterungsmöglichkeiten des Feuerwehr-
hauses ermöglichen.

4.4 Bei der Planung und Ausführung von Feuerwehrhäu-
sern sind die technischen Baubestimmungen, einschlä-
gigen Unfallvorschriften sowie die in der DIN 14092 
Teil 1, 3 und 7 enthaltenen Festlegungen zur Sicherheit 
zu beachten. Für die Planung wird zudem empfohlen, 
auch die übrigen fachlichen Inhalte der DIN 14092 
Teil 1, 3 und 7 zugrunde zu legen.

4.5 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für sol-
che Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begon-
nen worden sind (vgl. Nummer 1.3 der Verwaltungs-
vorschriften für Zuwendungen an Gemeinden - VVG -  
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung).

4.6 Die mit der Zuwendungsgewährung verbundenen Fol-
gekosten sind durch den Zuwendungsempfänger zu tra-
gen. Bei den Zuschüssen im Investitionsbereich muss 

-
sicht die Gewähr für eine ordnungsgemäße Verwen-
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dung, Unterhaltung, Versicherung, Wartung und Repa-
ratur bieten.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.3 Form der Zuwendung: Nicht rückzahlbare Zuwendung

5.4 Bemessungsgrundlage

5.4.1 Zuwendungsfähig sind Investitionen in die unter Num-
mer 2.1 dargestellten Maßnahmen. Bei der Förderung 
von Hochbaumaßnahmen sind die Kostengruppen der 
DIN 276 der Bemessung zugrunde zu legen.

5.4.2 Der Höchstfördersatz beträgt nicht mehr als 60 Prozent 
der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Der Zuwen-
dungsempfänger hat einen Eigenanteil von mindestens 
40 Prozent bereitzustellen. Kostensteigerungen sind der 
Bewilligungsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet über die Kostenver-
teilung und legt gegebenenfalls eine Höchstgrenze fest.

5.4.3 Bei Baumaßnahmen können unentgeltliche Arbeitsleis-
tungen des Zuwendungsempfängers als Eigenanteil an 
der Finanzierung anerkannt werden, soweit diese im 
Finanzierungsplan ausgewiesen werden. Der Umfang 
der unbaren Eigenleistungen ist durch die Berechnung 
des bauleitenden Architekten nachzuweisen beziehungs-
weise durch einen Bausachverständigen zu bestätigen. 
Der Zuwendungsempfänger hat sich schriftlich zu ver-

Stundenbelege nachzuweisen. Die unbaren Eigenleis-
tungen können maximal bis zu 8,50 Euro pro Arbeits-
stunde anerkannt werden. Bezogen auf den Gesamt- 
umfang der Maßnahme können diese Eigenleistungen 
bis zu einer Höhe von 30 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Aufwendungen angerechnet werden.

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

 Die Zweckbindungsfrist für Feuerwehrhäuser beträgt 
25 Jahre.

7 Verfahren

7.1 Antragsverfahren

7.1.1 Die Träger des örtlichen Brandschutzes und der örtli-
chen Hilfeleistung reichen ihren Antrag einschließlich 
aller erforderlichen Antragsunterlagen bei der Bewilli-
gungsbehörde ein. 

7.1.2 Dem Zuwendungsantrag (Muster Anlage*) sind zwin-
gend ein Übersichtsplan (Maßstab 1 : 5 000), ein Lage-
plan (Maßstab 1 : 1 000) sowie Baupläne, aus denen 

* Wird im Amtsblatt nicht veröffentlicht.

 sich Art und Umfang des Bauvorhabens nachprüfbar 
ergeben (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) beizufügen. 
Die nötigen Formblätter können beim Ministerium des 
Innern und für Kommunales angefordert werden.

7.1.3 Darüber hinaus sind Stellungnahmen der Feuerwehr-
Unfallkasse sowie des zuständigen Landkreises einzu-
reichen. 

7.2 Bewilligungsverfahren

7.2.1 Im Bewilligungsverfahren ist die Investitionsbank des 
Landes Brandenburg (ILB) die Bewilligungsbehörde.

7.2.2 Die Bewilligungsbehörde unterrichtet das für Brand-
schutz zuständige Ministerium über die Anträge und 
übermittelt die Antragsunterlagen zur fachlichen Stel-
lungnahme. Zur Vorbereitung seiner abschließenden 
Stellungnahme bittet das für Brandschutz zuständige 
Ministerium den Landesfeuerwehrverband Branden-
burg e. V. und den Landesbranddirektor um ihre fachli-
chen Stellungnahmen. VVG Nr. 6 zu § 44 LHO ist zu 
beachten.

7.2.3 Die Bewilligungsbehörde unterrichtet das für Brand-
schutz zuständige Ministerium über die Antragsent-
scheidung. Bei der Mittelvergabe ist die regionale Aus-
gewogenheit zu beachten.

7.2.4 Bei Baumaßnahmen sind die VVG Nr. 6 zu § 44 LHO 
zu beachten.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Die Auszahlung der Zuwendung ist bei der Bewilli-
gungsbehörde entsprechend den Vorgaben des Zuwen-
dungsbescheides sowie VVG Nr. 7 zu § 44 LHO abzu-
rufen, und zwar in Höhe von

 
35 Prozent nach Vergabe des Rohbauauftrages, bei 
Erweiterung, Ausbau oder Umbau nach der Ein-
richtung der Baustelle und dem Beginn der Arbei-
ten;

35 Prozent nach Anzeige bei Rohbaufertigstellung, 
bei Erweiterung, Ausbau oder Umbau bei Baufort-
schritt von 50 Prozent der Gesamtmaßnahme; 

20 Prozent nach Anzeige der abschließenden Fer-
tigstellung der genehmigten baulichen Anlagen und

10 Prozent nach Vorlage des Verwendungsnachwei-
ses. 

 Bei der ersten Auszahlungsrate ist die Auftragsvergabe 
durch eine Kopie des entsprechenden Vertrages nach-
zuweisen, bei der zweiten und dritten Auszahlungsrate 
ist jeweils das Protokoll der unteren Bauaufsichts- 
behörde, soweit dies nach der Brandenburgischen Bau-
ordnung erforderlich ist, ansonsten eine rechtsverbind-
liche Erklärung des Zuwendungsempfängers über den 
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entsprechenden Baufortschritt vorzulegen, bei der vier-
ten Auszahlungsrate sind der Verwendungsnachweis 
unter Angabe der Gesamtkosten der Baumaßnahme und 
die entsprechenden Rechnungen vorzulegen.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

 Die Verwendung der Zuwendung ist vom Zuwendungs-
empfänger nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides 
fristgemäß nachzuweisen. Die Nummer 7 der Anlage 
(ANBest-G) zu VVG Nr. 5.1 zu § 44 LHO ist zu beach-
ten.

 Die Bewilligungsbehörde übermittelt den Verwen-
dungsnachweis zur Stellungnahme dem für Brand-
schutz zuständigen Ministerium, welches Stellungnah-
men des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg e. V. 
und des Landesbranddirektors einholt.

Anlage 4 zur KIP-Richtlinie des Ministeriums der Finanzen 
vom 15. Dezember 2015 

Richtlinie zur Förderung 
von vereinseigenen und gepachteten Sportstätten 
im Rahmen des Sportinfrastrukturprogramms 

(außerhalb LEADER)

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

 Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage des 
Haushaltsgesetzes 2015/2016 nach Maßgabe der KIP-
Richtlinie des Ministeriums der Finanzen in Verbin-
dung mit dieser Anlage der genannten Richtlinie und 
nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen in 
Form von Zuschüssen (nicht rückzahlbare Leistung) für 
Baumaßnahmen an vereinseigenen beziehungsweise 
gepachteten Sportanlagen und Vereinsräumen sowie 
kommunalen Sportstätten. Die Maßnahmen unterstüt-
zen die kommunale Freizeit- und Sportinfrastruktur im 
Land Brandenburg zur Sicherstellung der Freizeitbe-
dürfnisse der Bürgerinnen und Bürger.

 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der 
Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Be-

-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

2.1 Förderfähige Maßnahmen

 Gefördert werden: 

- Neu- und Erweiterungsbauten bei nachgewiesenem 
Bedarf (Gebäude und Freianlagen);

- Instandsetzungen, die der Wiederherstellung und 
der Verbesserung der Sportnutzung der Gebäude 

und Anlagen dienen oder die Ausübung einer be-
stimmten Sportart erst ermöglichen;

- Modernisierungen und Umbauten bestehender Ge-
bäude und Anlagen, wie unter anderem neue Hei-
zungsanlagen, Sanitäreinrichtungen, Fenster, Wär-
medämmungen;

- Maßnahmen an Sportanlagen und ergänzenden 
Einrichtungen für die Einhaltung und Verbesserung 
des Umwelt- und Naturschutzes;

- Maßnahmen für den barrierefreien Ausbau von 
Sportanlagen und ergänzenden Einrichtungen;

- Neubau und Erweiterung von Sportstätten bei Ka-
pazitätsengpässen;

- Planungsleistungen sowie Grund- und Erstausstat-
tungen im Zusammenhang mit einer Baumaßnah-
me im Rahmen der Gesamtkosten.

 Sportstätten sollen in der Regel in Abmessungen, Glie-
derung und Ausstattungen den Wettkampfbestimmun-
gen der Sportfachverbände sowie den DIN- und Europa- 
normen und sonstigen Richtlinien für den Sport- 
stättenbau entsprechen. In besonders begründeten Fäl-
len sind Ausnahmen zugelassen.

2.2 Nicht förderfähige Maßnahmen

 Eine Förderung ist ausgeschlossen für:

- im Rahmen der LEADER-Richtlinie förderbare 
Vorhaben des ländlichen Raums;

- Vorhaben, deren Gesamtkosten bis zu 10 000 Euro 
betragen (Bagatellgrenze);

- wirtschaftlich genutzte Räume und Anlagen;

- Schönheitsreparaturen und Reparaturen im Rah-
men der laufenden Instandhaltung;

Stützmauern (soweit nicht funktionell erforder-
lich), Zuschaueranlagen, Frühjahrsinstandsetzun-
gen;

- Aufwendungen für Grunderwerb, Miete, Pacht oder 
andere aus den Nutzungsverträgen hervorgehende 

und Raumausstattungen;

- Sportstätten, die ausschließlich oder überwiegend 
dem bezahlten Sport dienen oder gewerbsmäßig be-
trieben werden.

3 Zuwendungsempfänger

 Antragsberechtigt sind der Landessportbund Branden-
burg e. V. (LSB) und Kommunen des Landes Branden-
burg (außerhalb LEADER).
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4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Förderfähig sind nur Maßnahmen, bei denen ein sport-
fachlicher Bedarf vorliegt.

 Zuwendungen werden nur für solche Zuwendungs- 
empfänger ausgereicht, die in der Lage sind, die Ver-
wendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. 

Gewähr für eine ordnungsgemäße Errichtung, Verwen-
dung und Unterhaltung der Anlagen bieten. Zuwendun-

-
sichert ist, sind unzulässig.

4.2 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für sol-
che Vorhaben bewilligt werden, die gemäß VV Nr. 1.3 
zu § 44 LHO noch nicht begonnen worden sind. Die 
Bewilligungsbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen zu-
lassen.

4.3 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten können nur geför-
dert werden, wenn sie bauordnungs- und bauplanungs-
rechtlich genehmigungsfähig sind. Entsprechende Ge-
nehmigungen sind vorzulegen beziehungsweise der 
Stand des Verfahrens ist mit der Antragstellung darzu-
stellen.

4.4 Zur Sicherung eines etwaigen Erstattungsanspruches 
ist ab einer Förderung in Höhe von 100 000 Euro zu-

des aus Landesmitteln bewilligten Beitrages zu bestel-
len und grundbuchamtlich einzutragen, sofern sich das 
Grundstück nicht im Eigentum einer Gebietskörper-

-
lung einer Grundschuld auch das Beibringen einer für 
die Zeit der Bindung bestehenden selbstschuldneri-
schen Bürgschaft einer deutschen Großbank in Höhe 
des aus Landesmitteln bewilligten Betrages möglich.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.3 Form der Zuwendung: Zuschuss beziehungsweise Zu-
weisung

5.4 Bemessungsgrundlage

5.4.1 Der Fördersatz beträgt 75 Prozent der zuwendungsfähi-
gen Gesamtkosten. Der Zuwendungsempfänger hat ei-
nen Eigenanteil von 25 Prozent bereitzustellen. Kosten-
steigerungen sind der Bewilligungsbehörde unverzüg- 
lich mitzuteilen.

5.4.2 Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten werden auf der 
Grundlage der jeweiligen Bedarfssituation, des vorzu-
legenden Raumprogrammes und der Kostenberech-
nung im Einzelfall festgelegt. 

 Für die Planung von Sportanlagen sind die einschlä- 
gigen DIN- und Europanormen, insbesondere die 
DIN 18032 „Sporthallen - Hallen und Räume für Sport 
und Mehrzwecknutzung“ und die DIN 18035 „Sport-
plätze“ zu berücksichtigen. Für die Ermittlung der zu-
wendungsfähigen Ausgaben ist eine Kostenrechnung 
nach DIN 276 vorzulegen.

5.4.3 Als Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der zu-
wendungsfähigen Ausgaben werden folgende Kosten-
gruppen (KGr) nach DIN 276 zugrunde gelegt:

KGr 200 Herrichten und Erschließen ohne 
 KGr  220 Öffentliche Erschließung

KGr 300 Bauwerk - Konstruktion

KGr 400 Bauwerk - Technische Anlagen

KGr 500 Außenanlagen

KGr 600 Ausstattung ohne 
 KGr  610 Kunstwerke

KGr 700 Baunebenkosten ohne
 KGr 710 Bauherrenaufgaben 
 KGr 725 Wettbewerbe
 KGr  750 Kunst
 KGr 760 Finanzierung
 KGr 770 Allgemeine Baunebenkosten
 KGr  790 Sonstige Baunebenkosten

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

 Die geförderten Sportstätten unterliegen einer Zweck-
bindung. Diese beginnt mit der Inbetriebnahme des ge-
förderten Vorhabens. Sie endet bei der Anschaffung von 
beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu 410 Euro (netto) 
nach zwei Jahren, über 410 Euro (netto) nach fünf Jah-
ren, bei Modernisierungs-, Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen nach zehn Jahren sowie bei Neubaumaß-
nahmen 25 Jahre nach dem Ende des Durchführungs- 
zeitraumes. Die Verwendung der Gegenstände inner-
halb der vorgenannten Zeiträume für andere Zwecke 
bedarf der vorherigen Zustimmung durch die Bewilli-
gungsbehörde. Sollte die Anlage vorher aufgegeben 
oder einer anderen Nutzung zugeführt werden, ist die 
Zuwendung unter Berücksichtigung der jährlichen Ab-
schreibung zurückzuzahlen, soweit die Gründe vom 
Zuwendungsempfänger zu vertreten sind. Nach Ablauf 
der Fristen kann über die Gegenstände frei verfügt wer-
den. Die Zweckbindung ist dem Letztempfänger im 
privatrechtlichen Vertrag aufzuerlegen.

7 Verfahren

7.1 Antragsverfahren

 Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind laufend 
ohne Fristen in zweifacher Ausfertigung an das Minis-
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terium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) zu rich-
ten. Dem Antrag sind 

a) bei kommunalen Antragstellern und 
b)  bei Antragstellungen durch den LSB 

 folgende Nachweise und eine zusammenfassende An-
tragsbegründung beizufügen.

Zu a) 

(siehe Antragsformular* zur Förderung von Sportstät-
ten des Landes Brandenburg) 

Finanz- und hauswirtschaftliche Auswirkungen

- Inhaltliche Beschreibung und Erläuterung des Vor-
habens (Beschreibung Ziele und Inhalte des Pro-
jekts, seines Nutzers, Dringlichkeit der Durchfüh-
rung, zu erwartende Folgekosten und anderes)

- Vorgesehene Organisations- und Ablaufplanung 
(Projektstruktur, -organisation, -dauer; Zeitplan für 
die Durchführung - Maßnahmebeginn und Maß-
nahmeende und anderes)

Begründung

- Zur Notwendigkeit der Maßnahme (Raumbedarf, 
Standort, Konzeption, Ziel und anderes)

- Besonderes Landesinteresse
- Besonderes Interesse für das MBJS

Anlagen

- Haushaltsunterlagen (EW-Bau)
- (Erläuterungsbericht, Bauzeiten- und Finanzierungs-

plan, Raumprogramm, Kostenberechnung nach 
DIN 276, Stand der erforderlichen Genehmigun-
gen, Darstellung Eigentumsverhältnisse, städtischer 
Übersichtsplan, Lageplan, Baupläne M 1 : 100/
Grundrisse, Hauptansichten, Schnitte) 

Zu b) 

Antragsformular und Projektliste der Einzelvorhaben 

7.2 Bewilligungsverfahren

7.2.1 Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) 
ist im Bewilligungsverfahren die Bewilligungsbehörde. 
Bei der Förderung von Vereinsvorhaben ist der LSB die 
Bewilligungsstelle für die Sportvereine.

7.2.2 Die Bewilligungsstelle beschließt die Vergabe der Mit-
tel und legt die Projektliste dem für Sport zuständigen 
Ministerium des Landes Brandenburg zur Bestätigung 
vor.

* Wird im Amtsblatt nicht veröffentlicht.

Vorhabens gesichert sein. Die Bildung in sich abge-
schlossener und funktionsfähiger Bauabschnitte ist zu-
lässig.

7.2.4 Die Bewilligung der Fördermittel sowie die Auszah-
lung ist gemäß VV Nr. 12.5 zu § 44 LHO durch einen 
privatrechtlichen Vertrag zu regeln.

7.2.5 Bei Baumaßnahmen sind die VVG Nr. 6 zu § 44 LHO 
zu beachten. 

 Bei Vorhaben unter 500 000 Euro Zuwendung sollte 
durch den Antragsteller die baufachliche Prüfung und 
Stellungnahme durch die bautechnische Dienststelle 
der Gemeinde eingeholt werden.

 Bei Vorhaben ab 500 000 Euro wird die baufachliche 
Prüfung durch das für Sport zuständige Ministerium 
des Landes Brandenburg veranlasst.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Die Auszahlung der Zuwendung ist bei der Bewilli-
gungsbehörde entsprechend den Vorgaben des Zuwen-
dungsbescheides sowie VV Nr. 7 zu § 44 LHO abzuru-
fen. 

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

 Die Verwendung der Zuwendung ist vom Zuwendungs-
empfänger nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides 
fristgemäß nachzuweisen. Die Nummer 6 beziehungs-
weise 7 der Anlage (ANBest-P/ANBest-G) zu VV 
Nr. 5.1 zu § 44 LHO ist zu beachten.

Errichtung der 
„Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße“

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 22. Dezember 2015

Auf Grund des § 13 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran-
denburg (StiftGBbg) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 150) wird 
hiermit die Anerkennung der „Stiftung Gedenkstätte Linden-
straße“ mit Sitz in Potsdam als rechtsfähig öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Stiftung dient der Förderung des Andenkens an Verfolgte 
der NS-Diktatur, der sowjetischen Besatzungsherrschaft und 
der SED-Diktatur, der Förderung politisch-historischer Bildung 
und der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Sie ver-
folgt vor allem das Ziel, die Geschichte der NS-Diktatur, der 
sowjetischen Besatzungsherrschaft und der SED-Diktatur und 
ihrer Opfer zu erforschen und zu dokumentieren, den Einsatz 
für Freiheit und Menschenrechte sowie die Überwindung der 


